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Einleitung

Für die sog. Notfallkontrazeption (Emergency 
Contraception = EC) sind derzeit zwei unterschied-
liche Substanzen am Markt:

Levonorgestrel (LNG) in der Dosis von 1 x 1.5 mg 
oder 2 x 0.75 mg (im Abstand von 12 h, eingenom-
men).

Ulipristalazetat (UPA) in der Dosis von 1x30 mg 
(mikronisiert).

Die LNG-Pille (Vikela®, Duofem®, Unofem®, 
Plan B® u. a.) ist in Österreich und zahlreichen an-
deren Ländern nicht verschreibungspflichtig, die 

UPA-Pille (EllaOne®) hingegen schon.
Es muss aufgrund der neuesten wissenschaft-

lichen Literatur davon ausgegangen werden, dass 
der Haupteffekt (mehr als 50%) beider für die EC 
zugelassenen Substanzen, wenn sie überhaupt zur 
Wirkung kommen, auf dem Mechanismus der Ni-
dationshemmung beruht und nur ein geringerer 
Anteil auf der Hemmung der Ovulation.1 In einem 
Großteil der Anwendungsfälle wird die „Pille da-
nach“ in einer Zyklusphase verabreicht, in der sie 
unwirksam ist und weder nidationshemmend noch 
ovulationshemmend wirkt. Aus ethischer Perspek-
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Zusammenfassung auf Basis der Stellungnahme

1. Sowohl Levonorgestrelpräparate (LNG) als auch Ulipri-

stal (UPA) wirken in Abhängigkeit von der Zyklusphase, 

in der sie verabreicht werden, entweder nidationshem-

mend oder ovulationshemmend, oder sie sind über-

haupt wirkungslos.

2. Durch die Kombination folgender Untersuchungen 

kann das nidationshemmende Zeitfenster von der Zeit 

unbedenklicher Pilleneinnahme abgegrenzt werden:

a. Ultraschalluntersuchung zur Beurteilung der 

Follikelgröße bzw. des Corpus Luteum (vaginal 

oder transabdominell)

b. Beurteilung der Endometriumsdicke

c. LH-Schnelltest im Harn

d. Zervixschleim-Beurteilung

3. Wenn in der ersten Zyklusphase (Follikelphase) die Folli-

kelgröße ≤ 14 mm, die Endomentriumsdicke < 9 mm, der 

LH-Test (und Zervixschleim) negativ sind, kann bevorzugt 

UPA (im Falle der LNG-Pille mit Zusatz eines COX-2-Hem-

mers) ohne moralische Bedenken verabreicht werden, da 

zwar mit einer Ovulationshemmung gerechnet werden 

kann, keinesfalls aber mit einer relevanten Nidationshem-

mung.

4. Ist hingegen der Follikel größer als 14 mm und/oder 

LH pos. und/oder die Endometriumsdicke größer als 

8 mm und/oder Zervixschleim pos., kann keine EC-Pil-

le gegeben werden, weil beide Präparate mit hoher 

Wahrscheinlichkeit (ca. 80%) nicht mehr ovulations-

hemmend, sondern nidationshemmend wirken.

5. Befindet sich die Frau in der 2. Zyklusphase und findet 

man in der Sonographie bereits ein älteres Corpus Lu-

teum, sodass der Eisprung vor zwei oder mehr Tagen 

stattgefunden hat, so ist eine LNG-Pille wirkungslos 

und kann im Bedarfsfall gegeben werden.

6. Die UPA-Pille darf hingegen in der zweiten Zykluspha-

se überhaupt nicht eingenommen werden, da sie das 

Endometrium schädigt und die Einnistung des Embryos 

verhindert.

7. Findet man in der Sonographie die Zeichen einer erst 

kürzlich zurückliegenden Follikelruptur, kann auch die 

LNG-Pille nicht gegeben werden, da sie bis 24 h nach 

dem Eisprung noch nidationshemmend wirken kann.
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tive ist daher die undifferenzierte Einnahme eines 
EC-Präparates auch nach einer Vergewaltigung 
nicht vertretbar. Tatsache ist, dass die LNG-Pille 
nur in ca. 10% der Anwendungsfälle nidations-
hemmend wirken kann, nämlich wenn sie, laut 
Literatur, innerhalb von 48 h vor dem Eisprung 
oder bis 24 h danach, verabreicht wird.2 In 90% der 
Anwendungsfälle ist die Pille hingegen unnötig 
oder wirkt allenfalls ovulationshemmend. Für die 
UPA-Pille gilt, dass sie bis 24 h vor dem Eisprung 
ovulationshemmend wirkt und jenseits dieses 
Zeitraums bis über die Mitte der Lutealphase hi-
naus hingegen nidationshemmend.3 Da also beide 
Arten der „Pille danach“ in Abhängigkeit von der 
Zyklusphase, in der sie verabreicht werden, un-
terschiedlich wirken, erscheint es erstrebenswert, 
wenn man Frauen, die vergewaltigt wurden, die 
Pille danach nicht prinzipiell und kategorisch ver-
weigern müsste, sondern ihnen eine Hilfe anbieten 
könnte, indem man durch entsprechende Untersu-
chungen das nidationshemmende Zeitfenster von 
der Zeit unbedenklicher Pilleneinnahme abgrenzt.

Grundsätzliche Erwägungen

Die Unterzeichnenden haben folgende Emp-
fehlungen zur Diskussion ausgearbeitet:

Der Zeitraum einer möglichen Konzeption kann 
heute durch die kombinierte Anwendung von vier 
verschiedenen Methoden hinreichend eingegrenzt 
werden. Es sind das die sonographische Bestim-
mung der Follikelgröße bzw. des Corpus Luteum, 
die semiquantitative LH-Bestimmung aus dem 
Harn, die sonographische Ausmessung der Endo-
metriumsdicke und die makroskopische (bzw. auch 
mikroskopische) Beurteilung des Zervikalschleims.
  1.  An erster Stelle steht heute die vaginale Sono-

graphie zur Feststellung der Follikelgröße. Ein-
stimmig wurde aus gynäkologischer Perspekti-
ve bestätigt, dass die vaginale Sonographie mit 
den heute verwendeten klein dimensionierten 
Sonden keine ernstliche physische oder psy-
chische Belastung auch für eine Frau nach Ver-
gewaltigung darstellt. Die Untersuchung ist 

jedenfalls weniger belastend als eine vaginale 
Untersuchung mit dem Scheidenspekulum, 
die aus forensischen Gründen zur Spurensiche-
rung nach einer Vergewaltigung in jedem Fall 
durchgeführt werden muss. Darüber hinaus ist 
zu bedenken, dass man mit Hilfe der Vaginalso-
nographie auch mit großer Sicherheit feststel-
len kann, ob bei der Vergewaltigung überhaupt 
eine Befruchtung hat stattfinden können oder 
noch stattfinden könnte, was eine erhebliche 
psychische Entlastung für die betroffene Frau 
vor Ort bedeutet. Dieser Aspekt erleichtert auch 
die Zustimmung der Frau zu einer Vaginalso-
nographie. Theoretisch könnte diese auch un-
ter Sedierung durchgeführt werden, wenn die 
betroffene Frau aus psychologischen Gründen 
vor einer solchen Untersuchung bei vollem Be-
wusstsein zurückschreckt. Sollte die Frau die 
vaginale Untersuchung dennoch ablehnen, bie-
tet sich als Alternative die (i. a. weniger aussage-
kräftige) transabdominelle Sonographie an.

  2.  Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft 
kann gesagt werden, dass es bei einer Folli-
kelgröße von ≤ 14 mm mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit durch die Gabe 
eines EC-Präparates (LNG oder UPA) zu keiner 
Ovulation bzw. zu keiner Befruchtung kommen 
kann.4 In einer Studie von Mikolajczyk et al.5 
konnte allerdings gezeigt werden, dass die Va-
riabilität der Follikelgröße vor dem Eisprung 
sehr groß ist und auch Follikelrupturen bei ei-
ner Größe von unter 17 mm vorkommen. Die 
Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung liegt je-
doch bestenfalls im Promillebereich.

  3.  Sicherheitshalber sollte trotzdem neben der So-
nographie zusätzlich auch der LH-Test aus dem 
Harn oder Blut als Kriterium für eine unbedenk-
liche Gabe eines EC-Präparates herangezogen 
werden. Der LH-Anstieg (Test positiv) erfolgt 
ca. 48 h vor der Follikelruptur und markiert den 
Zeitpunkt, ab dem die Einnahme eines EC-Prä-
parates nicht mehr sicher ovulationshemmend, 
sondern nidationshemmend wirkt. Zu bevorzu-
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gen wäre ein LH-Test aus dem Blut. Alternativ 
kann auch ein Schnelltest aus dem Harn durch-
geführt werden. Eine Frau, die einen Follikel der 
Größe 14 mm aufweist und deren LH Test nega-
tiv ist, kann jedenfalls frühestens 48 h später ein 
befruchtungsfähiges Ei freisetzen.

  4.  Die Beurteilung des Endometriums mit Hilfe der 
Sonographie ist ein weiterer Sicherheitsfaktor 
im Zweifelsfall. Präovulatorisch erreicht das En-
dometrium eine Dicke von 10-12 mm und nimmt 
nach der Ovulation rasch ein charakteristisches 
dreischichtiges Erscheinungsbild an. Bei einer 
Endometriumsdicke von 9 mm sollte jedenfalls 
kein EC-Präparat mehr gegeben werden.6

  5.  Ergänzend sollte der Arzt noch zusätzlich die 
makroskopische und womöglich auch mikro-
skopische Zervixschleim-Beurteilung anwen-
den. Bei einem positiven Befund kann davon 
ausgegangen werden, dass der Eisprung nahe 
bevorsteht. Ein negativer Befund ist jedoch 
nicht aussagekräftig.

  6. Mit Hilfe der Sonographie kann mit ausrei-
chender Sicherheit festgestellt werden, dass 
eine Ovulation stattgefunden hat. Die Unter-
scheidung eines Corpus rubrum (unmittelbar 
nach der Ovulation) von einem Corpus luteum 
gelingt sonographisch oft nicht mit ausrei-
chender Sicherheit.7 Es sollte daher auf eine 
Flüssigkeitsansammlung im Douglasraum ge-
achtet werden, welche jedenfalls eine erst kurz 
zurückliegende Ovulation anzeigt. In diesem 
Fall darf auch die LNG-EC Pille nicht gegeben 
werden, da sie bis 24 Stunden nach der Ovulati-
on noch nidationshemmend wirken kann.

Empfehlung zur Vorgangsweise

Daraus ergeben sich unter der Berücksichtigung 
ausreichender Sicherheitsgrenzen folgende Emp-
fehlungen, wie bei Frauen nach Vergewaltigungen 
sinnvoller Weise vorgegangen werden könnte:

1. Ultraschalluntersuchung zur Beurteilung 
der Follikelgröße bzw. des Corpus Luteum 
(vaginal oder transabdominell)

2. Beurteilung der Endometriumsdicke
3. LH-Schnelltest im Harn
4. Zervixschleim-Beurteilung

Diese Untersuchungen kann heutzutage jeder 
Gynäkologe in seiner Ordination (bzw. in einer gyn. 
Ambulanz) durchführen.

Wenn in der ersten Zyklusphase (Follikelphase) 
die Follikelgröße ≤ 14 mm, die Endomentriumsdi-
cke < 9 mm, der LH-Test (und Zervixschleim) ne-
gativ sind, so können beide Präparate (im Falle der 
LNG-Pille mit Zusatz eines COX-2-Hemmers) ohne 
moralische Bedenken verabreicht werden, da zwar 
mit einer Ovulationshemmung gerechnet werden 
kann, keinesfalls aber mit einer relevanten Nida-
tionshemmung. Wenn beide Präparate verfügbar 
sind, ist UPA zu bevorzugen, weil es ohne Zusatz 
auskommt und bei übergewichtigen Frauen eine 
größere Sicherheit aufweist. Ist hingegen der Fol-
likel größer als 14 mm und/oder LH pos. und/oder 
die Endometriumsdicke größer als 8 mm und/oder 
Zervixschleim pos., kann keine EC-Pille gegeben 
werden, weil beide Präparate mit hoher Wahr-
scheinlichkeit (ca. 80%) nicht mehr ovulations-
hemmend, sondern nidationshemmend wirken.8

Befindet sich die Frau in der 2. Zyklusphase und 
findet man in der Sonographie bereits ein älteres 
Corpus Luteum, sodass der Eisprung vor zwei oder 
mehr Tagen stattgefunden hat, so ist eine LNG-Pille 
wirkungslos und kann im Bedarfsfall gegeben wer-
den, ohne dass mit einer Nidationshemmung ge-
rechnet werden muss. Die UPA-Pille darf hingegen 
in der zweiten Zyklusphase überhaupt nicht einge-
nommen werden, da sie das Endometrium schädigt 
und die Einnistung des Embryos verhindert.9

Findet man in der Sonographie die Zeichen ei-
ner erst kürzlich zurückliegenden Follikelruptur, 
kann auch die LNG-Pille nicht gegeben werden, 
da sie bis 24 h nach dem Eisprung noch nidations-
hemmend wirken kann.10

Wenn alle diese Bedingungen berücksichtigt 
werden, und im Einzelfall verbleibende Zwei-
felsfälle restriktiv gehandhabt werden, wirkt ein 
EC-Präparat mit an Sicherheit grenzender Wahr-
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scheinlichkeit nicht nidationshemmend.
Sollte die betroffene Frau mit den vorgeschla-

genen Untersuchungen nicht einverstanden sein, 
so kann ihr keine Pille verabreicht werden.

Beurteilung

Mit der vorgeschlagenen Vorgangsweise wür-
den Frauen, die vergewaltigt wurden, nicht alleine 
gelassen, sondern es könnte ihnen erheblich gehol-
fen werden. Man wird die Mehrzahl der betroffenen 
Frauen beruhigen und ihnen mitteilen können, 
dass sie durch die Vergewaltigung nicht schwanger 
geworden sind bzw. nicht werden können und dass 
die Einnahme einer EC-Pille bestenfalls ovulations-
hemmend aber nicht nidationshemmend wirkt:

1. Befindet sich die Frau in der ersten Zy-
klusphase und sind die obigen Bedingungen 
erfüllt, so kann man ihr mitteilen, dass sie 
eine EC-Pille (UPA oder LNG in Kombination 
mit einem COX2-Hemmer) ohne moralische 
Bedenken einnehmen kann, weil sie allenfalls 
ovulationshemmend, aber mit moralischer 
Sicherheit nicht nidationshemmend wirkt.  
Sind die obigen Bedingungen nicht erfüllt, 
muss man der betroffenen Frau mitteilen, 
dass eine Schwangerschaft mit ca. 30% 
Wahrscheinlichkeit eintreten könnte, da der 
Eisprung unmittelbar bevorsteht oder gera-
de erfolgt ist. Die Einnahme eines EC-Präpa-
rates kann aus moralischen Gründen nicht 
empfohlen werden, da es nicht mehr ovula-
tionshemmend, sondern mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nidationshemmend wirkt.

2. Befindet sich die Frau in der zweiten Zy-
klusphase, so kann eine UPA-Pille keinesfalls 
gegeben werden, weil sie nidationshemmend 
wirkt.

3. Findet man im Ultraschall die Zeichen einer 
kurz zurückliegenden Ovulation (s. o.), darf 
auch die LNG-Pille nicht gegeben werden. 
Findet man im Ultraschall ein Corpus luteum 
so ist eine stattfindende oder stattgehabte 
Befruchtung mit großer Wahrscheinlichkeit 

auszuschließen, sofern die Vergewaltigung 
nur kurze Zeit (< 24h) zurückliegt. Hätte sie 
dennoch stattgefunden (z. B. durch den Ehe-
partner), wäre die LNG-Pille jedenfalls un-
wirksam und sollte wegen der eventuellen 
Nebenwirkungen (unnötige hormonelle Be-
lastung) besser nicht verabreicht werden.

Angesichts der Datenlage dürfte die vorge-
schlagene Vorgangsweise doch die humanere und 
einfühlsamere Art sein, wie einer betroffenen 
Frau in dieser schwierigen Lage geholfen werden 
kann, als wenn man die Verabreichung der „Pille 
danach“ nach einer Vergewaltigung grundsätzlich 
verweigert.

Abgesehen davon könnten diese Empfeh-
lungen auch von denjenigen Ärzten angenommen 
werden, die behaupten, dass die EC-Pillen aus-
schließlich ovulationshemmend und nicht nidati-
onshemmend wirken, weil dadurch auf jeden Fall 
die Pilleneinnahme in einem Zeitfenster verhin-
dert wird, in dem nach deren Meinung die Pille da-
nach ohnehin unwirksam ist.
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